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Teilnahmebedingungen / Zahlung für Jahresverträge: 
 
Der Beitrag ist jährlich im Voraus per Lastschrifteinzugsverfahren zu 
bezahlen. Die Jahresabbuchung erfolgt spätestens bis Ende Januar 
eines jeden Jahres. Ein bereits gezahlter Beitrag kann nicht anteilig 
zurückgefordert werden (Satz. § 6). Stornogebühren von €10 gehen zu 
Lasten des Teilnehmers oder der Teilnehmerin. Kündigungen müssen 
bis spätestens zum 30. September schriftlich über den Postweg per 
Einschreiben erfolgen. 
Kündigungen beim Übungsleiter haben keine Gültigkeit. Bei Austritt 
aus dem Verein und Wiedereintritt im darauf folgenden Jahr wird die 
Hälfte der einmaligen Aufnahmegebühr erhoben. Die Mitgliedschaft ist 
eine Jahresmitgliedschaft. Bei dem Jahr handelt es sich um ein 
Kalenderjahr, welches unabhängig vom Beitrittszeitpunkt immer zum 
31.12. eines Jahres abläuft. Erfolgt keine Kündigung bis zum 30.09. 
eines Jahres, verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch jeweils um 
ein weiteres Kalenderjahr. Teilnahmebedingungen sind für jedes 
Mitglied in der aktuellen Fassung verbindlich und auch auf der 
Homepage des Vereins einzusehen. Die Satzung ist ebenfalls in der 
aktuellen Form verbindlich und in der Geschäftsstelle einzusehen. 
 

 
Auszug aus Satz. § 6 Beendigung der Mitgliedschaft: 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluß. 
2. Der Austritt muss schriftlich per Einschreibebrief erfolgen. Die 

Austrittserklärung ist an den Vorstand zu richten. Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt des Eingangs der Austrittserklärung. Die Kündigung der 
Jahresmitgliedschaft muss spätestens bis zum 30. September für das 
darauffolgende Jahr erfolgen. 
Bei den halbjährlichen Sportangeboten muss die Kündigung für das 
Sommerhalbjahr bis spätestens zum 01. Februar und für das 
Winterhalbjahr bis spätestens zum 01. September erfolgen. 

Ein bereits gezahlter Beitrag kann nicht anteilig zurückgefordert werden. 
 

 


